
 

 

    Stadt St.Gallen 
Geschäftsprüfungskommission 

 
 

Stand 24.11.2023 

 

Budgetentwurf 2024 

Abänderungsantrag zu Handen des Stadtparlaments für die Beratung des  

Budgets 2024 am 05. Dezember 2023   

 
Aufgrund der Kommissionsberatung beantragt die Geschäftsprüfungskommission, am Bud-
getentwurf 2024 des Stadtrates die nachstehenden Änderungen vorzunehmen: 
 

2703 Nicht aufteilbarer Personalaufwand 

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 

  Antrag Stadtrat Antrag GPK 

 Generelle Lohnerhöhung 1.5 % 2.475 Mio. 1.70 % 2.8050 Mio. 

 Mindesterhöhung CHF 100 / CHF 150 0.1% 0.165 Mio. 0.45 % 0.7420 Mio. 

 Individuelle Lohnerhöhung 0.4 % 0.660 Mio 0.25 % 0.4125 Mio. 

 Total 2.0 % 3.300 Mio. 2.40 % 3.9595 Mio. 

 

Aufwandüberschuss gemäss Antrag Stadtrat  CHF 25'113’041  

Anpassung im Lohnbereich CHF 659’500 

Aufwandüberschuss neu  CHF 25'772’541 

 

Anträge 

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt Ihnen, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

1. Die Budgets Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der städtischen Betriebe 

für das Jahr 2024 werden unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungsanträge 

der Geschäftsprüfungskommission genehmigt. 

 

2. Für das Jahr 2024 werden erhoben: 

 a) eine Einkommens- und Vermögenssteuer von 138 Prozent des einfachen Steuerer-

trages 

 b) eine Grundsteuer von 0.8 Promille (10 % des Grundsteuerertrages zugunsten der 

Spezialfinanzierung Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege) 

 

3.  Es wird festgestellt, dass die Beschlüsse gemäss Ziffer 1 und 2 nach Art. 8 Ziffer 5 der 

Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterliegen. 

 

St.Gallen, 24.11.2023  Im Namen der Geschäftsprüfungskommission 

 

 Der Präsident:  Die Sekretärin: 

 

 

 Andreas Dudli  Petra Rüttimann 


